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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Silikonspray 400 ml

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung: Schmiermittel/Schmierstoffe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: WIKO Klebetechnik Sp. z o0.0.
StraRe/Postfach: ul. Ekonomiczna 8

PLZ, Ort: PL-42-271 Czestochowa
WWW: wiko-technika-klejenia.pl

E-Mail: info@wikoklebetechnik.pl
Telefon: +48 (0) 34 372 58 58

Telefax: +48 (0) 34 371 11 14

Auskunft gebender Bereich: - Telefon: +48 (0) 34 372 58 58, E-Mail: info@wikoklebetechnik.pl

1.4 Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH, Wien,
Telefon: +43 1-4064343

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1; H222; H229  Extrem entzindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.

Skin Irrit. 2; H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3; H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Asp. Tox. 1; H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Aquatic Chronic 3; H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise: H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412
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Sicherheitshinweise: P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen

Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle spriihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

Besondere Kennzeichnung
Hinweistext fur Etiketten:  Enthalt: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

2.3 Sonstige Gefahren

Ohne ausreichende Beliiftung Bildung explosionsfahiger Gemische madglich.
Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhaute fihren.
Hohe Mengen kdénnen zu narkotischer Wirkung fiihren.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe: nicht anwendbar
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Gemisch von Kohlenwasserstoffen
Wirkstoffgemisch mit Treibgas
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Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff Bezeichnung Gehalt Einstufung

REACH 01-2119475515-33-xxxx Kohlenwasserstoffe, 10 - 25 % Flam. Lig. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315.

EG-Nr. 927-510-4 C7, n-Alkane, STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304.
Isoalkane, Cyclene Aquatic Chronic 2; H411.

EG-Nr. 203-777-6 n-Hexan <1% Flam. Lig. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315.

CAS 110-54-3 Repr. 2; H361f. STOT SE 3; H336.

STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304.
Aquatic Chronic 2; H411.

REACH 01-2119485395-27-xxxx Isobutan 25-50 % Flam. Gas 1; H220. Compr. Gas; H280.
EG-Nr. 200-857-2

CAS 75-28-5

REACH 01-2119474691-32-xxxx Butan 25-50 % Flam. Gas 1; H220. Compr. Gas; H280.
EG-Nr. 203-448-7

CAS 106-97-8

REACH 01-2119486944-21-xxxx Propan 10-25% Flam. Gas 1; H220. Compr. Gas; H280.
EG-Nr. 200-827-9

CAS 74-98-6

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Aligemeine Hinweise: Niemals darf einem Bewusstlosen etwas tber den Mund verabreicht werden.
BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Ersthelfer:
Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern. Bei
Beschwerden Arzt hinzuziehen. Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. Bei
Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flielendem Wasser spilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei auftretenden oder
anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund aussptilen und sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen. Verursacht Hautreizungen. Kann bei
Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhdute fuhren.

Kopfschmerzen, Ubelkeit, Schwindel, Husten, Benommenheit, Atemnot
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschpulver, Kohlendioxid.
Bei grolkeren Branden: Wassersprihstrahl, alkoholbestandiger Schaum.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Im Brandfall kdnnen gefahrliche Brandgase und Dampfe entstehen. Ferner kénnen entstehen:
Stickstoffoxid, Ruf3, Aldehyde, Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Feuerschutzkleidung tragen.

Zusétzliche Hinweise: Erhitzen fihrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.
Gefahrdete Behalter mit Sprihwasser kihlen und nach Mdéglichkeit aus der Gefahrenzone ziehen.
Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.
Bei Groftbrand und groRen Mengen: Umgebung rdumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der
Entfernung bekédmpfen.
Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden.

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den o6rtlichen
behoérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos maéglich.

Fir ausreichende Liftung sorgen. Aerosol nicht einatmen.

Geeignete Schutzausristung tragen. Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Ungeschutzte
Personen fernhalten.

Gefahrdetes Gebiet in Windrichtung absperren und Anwohner warnen.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen. Explosionsgefahr!
Bei Freisetzung zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Mit unbrennbarem, fliissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand/Erde/Kieselgur/Vermiculit) aufnehmen
und vorschriftsmaRig entsorgen. Umgebung gut nachreinigen.
Bei groReren Mengen: Mechanisch aufnehmen (beim Abpumpen Ex-Schutz beachten).

Zusétzliche Hinweise: Explosionsgeschuitzte Gerate und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe ergadnzend Abschnitt 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Be- und Entliiftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Aerosol nicht einatmen. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Geeignete Schutzausristung tragen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Ausreichende Bellftung wahrend und nach Gebrauch sicherstellen, um eine Dampfansammiung zu
verhindern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprithen. Nur funkenfreies Werkzeug
verwenden. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Behalter trocken halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.
Behalter aufrecht lagern.

Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten. Nicht zusammen mit

Oxidationsmitteln lagern.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen
8.1 Zu uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte:
CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
- Kohlenwasserstoffe, Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 340 mL/m?
C7, n-Alkane, (fir Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt
Isoalkane, Cyclene an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger

als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an
Cyclo-/Isohexanen von 25 % oder mehr)

Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 400 mL/m?

(fir Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt
an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger
als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an
Cyclo-/Isohexanen von weniger als 25 %)

Osterreich: MAK 170 mL/m3

Langzeit-Mittelwert (fir Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt
an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger
als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an
Cyclo-/Isohexanen von 25 % oder mehr)

Osterreich: MAK 200 mL/m?

Langzeit-Mittelwert (fir Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt
an aromatischen Kohlenwasserstoffen von weniger
als 1 %, an n-Hexan von weniger als 5 % und an
Cyclo-/Isohexanen von weniger als 25 %)

110-54-3 n-Hexan Europa: IOELV: TWA 72 mg/m3; 20 ppm
Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 288 mg/m?; 80 ppm (max. 4x15 min./Schicht)
Osterreich: MAK 72 mg/m3; 20 ppm
Langzeit-Mittelwert

75-28-5 Isobutan Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 3800 mg/m?; 1600 ppm (max. 3x60 min./Schicht)
Osterreich: MAK 1900 mg/m3; 800 ppm
Langzeit-Mittelwert

106-97-8 Butan Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 3800 mg/m?; 1600 ppm (max. 3x60 min./Schicht)
Osterreich: MAK 1900 mg/m3; 800 ppm
Langzeit-Mittelwert

74-98-6 Propan Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 3600 mg/m3; 2000 ppm

(max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert)

Osterreich: MAK 1800 mg/m?3; 1000 ppm

Langzeit-Mittelwert

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute Beliftung bzw. Abzug sorgen oder mit vollig geschlossenen Apparaturen arbeiten.
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Personliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerat zu tragen.
Kombinationsfilter A2-P2 gemal EN 14387 benutzen. Die AtemschutZfilterklasse ist unbedingt der
maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang
mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsiberschreitung muss Isoliergerat benutzt
werden!

Handschutz: Schutzhandschuhe gemal EN 374.

Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und Durchbruchzeiten
sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille gemafr EN 166.

Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und HygienemaRnahmen:

Von Hitze, heilden Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.

Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln

fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt/Flammpunktbereich:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entziindbarkeit:

Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:
Dampfdichte:
Dichte:

Loslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa: flissig
Form: Aerosol
Farbe: verschieden, je nach Einfarbung

charakteristisch
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

Nicht bestimmt

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine Daten verfigbar

Extrem entztindbares Aerosol.
UEG (Untere Explosionsgrenze): 1,50 Vol-% (Treibgas)
OEG (Obere Explosionsgrenze): 10,90 Vol-% (Treibgas)

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
bei 20 °C: 0,837 kg/L (Flussigkeit)
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalfer Verwendung.
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Viskositat, kinematisch: Keine Daten verfiigbar

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige
Gemische bilden.

Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfiigbar

9.2 Sonstige Angaben

Weitere Angaben: Keine Daten verfigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Extrem entziindbares Aerosol.
Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht
gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprithen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht
Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmitteln

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen:  Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fiir das Produkt als
solches liegen keine toxikologischen Daten vor.
Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
ATEmix (berechnet): 2000 mg/kg < ATE <= 5000 mg/kg

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
ATEmix (berechnet): 2000 mg/kg < ATE <= 5000 mg/kg

Akute Toxizitat (inhalativ): Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
ATEmix (berechnet): ATE > 20 mg/mL

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Skin Irrit. 2; H315 = Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfillt.

Sensibilisierung der Atemwege: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT SE 3; H336 = Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr: Asp. Tox. 1; H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein.

Sonstige Angaben: Angabe zu Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene:
LD50 Ratte, oral: > 5840 mg/kg
LD50 Ratte, dermal: > 2920 mg/kg
LC50 Ratte, inhalativ: > 23,3 mg/L/4h (OECD 403)

Symptome
Kopfschmerzen, Ubelkeit, Schwindel, Husten, Benommenheit, Atemnot.
Nach Verschlucken:
Verschlucken kann Bauchschmerzen und Reizung von Mund, Zunge und Rachen bewirken.
Kann Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen.

Nach Hautkontakt: Juckreiz, R6tung, Schmerzen

Nach Augenkontakt:

Nach direktem Augenkontakt kdnnen Brennen, Tranen und Rétung ausgeldst werden. Reizung
mdglich.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitét: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Angabe zu Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene:
Algentoxizitat:
EL50 Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 10 -30 mg/L/72h (OECD 201)
NOELR Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 6,3 mg/L/72h (OECD 201)
Daphnientoxizitat: EL50 Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): 3 mg/L/48h (OECD 202
Fischtoxizitat:
LLC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): > 13,4 mg/L/96h (OECD 203)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: Angabe zu Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene:
Biologischer Abbau: 98 %/28d (OECD 301 F, leicht biologisch abbaubar)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfluigbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfligbar

12.6 Andere schéadliche Wirkungen

Aligemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Abfallschlisselnummer: 16 05 04* = Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschliellich Halonen)
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Sonderabfall. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden.
Verpackung
AbfallschiteER iR 1501 10* = Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche

Stoffe verunreinigt sind
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Empfehlung: Sorgfaltig und moglichst vollstandig entleeren.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Vorsicht mit entleerten Gebinden. Bei Entziindung Explosion moglich.



http://www.qualisys.eu

SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) Nr. 2015/830

GLUETEC GROUP

Silikonspray 400 ml

Materialnummer ASIS.D400

Gedruckt:
Seite:

8.1.2020
11 von 14

Uberarbeitet am:  7.1.2020

Version: 13 Sprache: de-AT

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1950

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG: UN 1950, AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 2, Code: 5F
IMDG: Class 2.1, Subrisk -
IATA-DGR: Class 2.1
14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IATA-DGR: entfallt
IMDG: -

14.5 Umweltgefahren

Meeresschadstoff - IMDG:  nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)

Warntafel: RID: Gefahrnummer 23, UN-Nummer UN 1950
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Mengen: 1L

EQ: EO

Verpackung - Anweisungen: P207 LP200
Verpackung - Sondervorschriften: PP87 RR6 L2
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung:  MP9
Tunnelbeschrankungscode: D
Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Mengen: 1L

EQ: EO

Ausriistung erforderlich: PP-EP-A
Liftung: VEO1 ,VE04
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Seeschiffstransport (IMDG)

EmS: F-D, S-U

Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Begrenzte Mengen: 1000 mL

Freigestellte Mengen: EO

Verpackung - Anweisungen: P207, LP200

Verpackung - Vorschriften: PP87, L2

IBC - Anweisungen: -
IBC - Vorschriften: -
Tankanweisungen - IMO: -
Tankanweisungen - UN: -
Tankanweisungen - Vorschriften:

Stauung und Handhabung: SW1 SW22

Trennung: SG69

Eigenschaften und Bemerkung: -

Trenngruppe: none

Lufttransport (IATA)

Gefahrzettel: Flamm. gas

Freigestellte Menge Kodierung: EO

Passagier- und Frachtflugzeug: Begrenzte Menge: Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Passagier- und Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Nur Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Sondervorschriften: A145 A167 A802

Emergency Response Guide-Code (ERG): 10L

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Keine Daten verfluigbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften - Osterreich
Keine Daten verfluigbar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC):
89 Gew.-% = 540 g/L
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Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 125mL

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise: P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:

Verwendungsbeschrankung gemal REACH Anhang XVII Nr.: 3

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 2 B = Aerosole
Wassergefahrdungsklasse: 3 = stark wassergefahrdend (Selbsteinstufung)
Storfallverordnung: 1.2.3.1 (P3a).

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Wortlaut der H-Séatze unter Abschnitt 2 und 3:
H220 = Extrem entziindbares Gas.
H222 = Extrem entztindbares Aerosol.
H225 = Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H229 = Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 = Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 = Verursacht Hautreizungen.
H336 = Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361f = Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H373 = Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 = Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 = Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Literatur: BG RCI Deutschland:

- Merkblatt MOS0 'Umgang mit Gefahrstoffen'
- Merkblatt M053 'Arbeitsschutzmallinahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'

Grund der letzten Anderungen:

Anderung in Abschnitt 14: Allgemeine Uberarbeitung

Erstausgabedatum: 27.5.2013
Datenblatt ausstellender Bereich
Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Fir Abklrzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abklrzungen).

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der
Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der

Rechtsverbindlichkeit zu.



http://www.qualisys.eu

	SICHERHEITSDATENBLATT
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente
	2.3 Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
	3.2 Gemische

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Persönliche Schutzausrüstung

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


